
Bundesgesetz über Suchtgifte, psychotrope Stoffe
und Vorläuferstoffe (Suchtmittelgesetz - SMG)

1. Hauptstück

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1

(1) Diesem Bundesgesetz unterliegen Suchtgifte, psychotrope Stoffe und Vorläuferstoffe.

(2) Suchtmittel im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Suchtgifte und psychotrope Stoffe.

§ 2

(1) Suchtgifte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Stoffe und Zubereitungen, die durch die
Einzige Suchtgiftkonvention vom 30. März 1961 zu New York, BGBl. Nr. 531/1978, in der
Fassung des Protokolls vom 25. März 1972 zu Genf, BGBl. Nr. 531/1978, Beschränkungen
hinsichtlich der Erzeugung (Gewinnung und Herstellung), des Besitzes, Verkehrs, der Ein-, Aus-
und Durchfuhr, der Gebarung oder Anwendung unterworfen und mit Verordnung des
Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales als Suchtgifte bezeichnet sind.

(2) Als Suchtgifte im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten ferner Stoffe und Zubereitungen, die
durch das Übereinkommen der Vereinten Nationen über psychotrope Stoffe vom 21. Februar
1971 zu Wien, BGBl. III Nr. 1997/148, Beschränkungen im Sinne des Abs. 1 unterworfen, in den
Anhängen I und II dieses Übereinkommens enthalten und im Hinblick darauf, daß sie auf Grund
ihrer Wirkung und Verbreitung ein den Suchtgiften im Sinne des Abs. 1 vergleichbares
Gefährdungspotential aufweisen, mit Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit
und Soziales Suchtgiften gleichgestellt sind.

(3) Weitere Stoffe und Zubereitungen können mit Verordnung des Bundesministers für Arbeit,
Gesundheit und Soziales Suchtgiften gleichgestellt werden, wenn sie auf Grund ihrer Wirkung
und Verbreitung ein den Suchtgiften im Sinne des Abs. 1 vergleichbares Gefährdungspotential
aufweisen.

(4) Nach Maßgabe der Einzigen Suchtgiftkonvention und dieses Bundesgesetzes unterliegen
auch Mohnstroh und die Cannabispflanze den im Abs. 1 angeführten Beschränkungen.

§ 3

(1) Psychotrope Stoffe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Stoffe und Zubereitungen, die
durch das Übereinkommen der Vereinten Nationen über psychotrope Stoffe Beschränkungen im
Sinne des § 2 Abs. 1 unterworfen, in den Anhängen III und IV dieses Übereinkommens enthalten
und mit Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales als psychotrope
Stoffe bezeichnet sind.

(2) Weitere Stoffe und Zubereitungen können mit Verordnung des Bundesministers für Arbeit,
Gesundheit und Soziales psychotropen Stoffen gleichgestellt werden, wenn sie auf Grund ihrer
Wirkung und Verbreitung ein den psychotropen Stoffen im Sinne des Abs. 1 vergleichbares
Gefährdungspotential aufweisen.



§ 4

Vorläuferstoffe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die im Artikel 1 Abs. 2 lit. a in Verbindung
mit dem Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3677/90 des Rates vom 13. Dezember 1990 über
Maßnahmen gegen die Abzweigung bestimmter Stoffe zur unerlaubten Herstellung von
Suchtstoffen und psychotropen Substanzen, ABl. Nr. L 357/1 vom 20. Dezember 1990,
bezeichneten Stoffe und Zubereitungen.

2. Hauptstück

Suchtmittel

1. Abschnitt

Verkehr und Gebarung mit Suchtmitteln

Beschränkungen

§ 5

(1) Suchtmittel dürfen nur für medizinische, veterinärmedizinische oder wissenschaftliche
Zwecke und nur nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes erzeugt, verarbeitet, erworben,
besessen, anderen überlassen oder verschafft sowie ein-, aus- oder durchgeführt werden.

(2) Suchtgifte gemäß § 2 Abs. 2 und 3, die nicht im Anhang I des Übereinkommens über
psychotrope Stoffe enthalten sind, und psychotrope Stoffe dürfen überdies nach Maßgabe des §
6 Abs. 5 auch für die Herstellung von Erzeugnissen, die keine psychotrope Wirkung entfalten,
erzeugt, verarbeitet, erworben, besessen sowie eingeführt werden. Die sonstigen für die
Herstellung solcher Erzeugnisse maßgeblichen Vorschriften bleiben unberührt.

Erzeugung, Verarbeitung, Umwandlung, Erwerb und Besitz

§ 6

(1) Die Erzeugung, Verarbeitung, Umwandlung, der Erwerb und Besitz von Suchtmitteln ist,
sofern im folgenden nicht anderes bestimmt ist, nur gestattet

1. den Gewerbetreibenden mit einer Berechtigung zur Herstellung, Abfüllung oder Abpackung
von Arzneimitteln gemäß § 213 Abs. 1 Z 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, und den
Gewerbetreibenden mit einer Berechtigung zum Großhandel mit Arzneimitteln gemäß § 213
Abs. 1 Z 5 der Gewerbeordnung 1994 nach Maßgabe einer Bewilligung des Bundesministers für
Arbeit, Gesundheit und Soziales; sofern es sich um Suchtgifte handelt, darf die Bewilligung nur
unter Festsetzung einer Höchstmenge erteilt werden, den zum Großhandel mit Arzneimitteln
Berechtigten überdies nur, wenn sie ein Detailgeschäft überhaupt nicht oder doch räumlich
vollkommen getrennt führen;

2. wissenschaftlichen Instituten oder öffentlichen Lehr-, Versuchs-, Untersuchungs- oder
sonstigen Fachanstalten nach Maßgabe einer Bestätigung der zuständigen Aufsichtsbehörde,
daß sie die Suchtmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.

(2) Der Anbau von Pflanzen zwecks Gewinnung eines Suchtgiftes ist, ausgenommen durch die
im Abs. 1 Z 2 genannten Institute und Anstalten für wissenschaftliche Zwecke, verboten.

(3) Den Wachkörpern des Bundes und den Behörden, denen die Vollziehung dieses Gesetzes
obliegt, ist der Erwerb und Besitz von Suchtmitteln auch ohne Bewilligung insoweit gestattet, als



sie diese für Schulungs- oder Ausbildungszwecke benötigen oder ihnen Suchtmittel in
Vollziehung dieses Gesetzes zukommen.

(4) Den Sanitätseinrichtungen des Bundesheeres ist die Verarbeitung, der Erwerb und Besitz
von Suchtmitteln auch ohne Bewilligung insoweit gestattet, als sie diese für die ärztliche
Versorgung der Angehörigen des Bundesheeres benötigen oder es für die veterinärmedizinische
Behandlung sowie für die Ausbildung der im Bundesheer in Verwendung stehenden Tiere
notwendig ist.

(5) Personen, die zur Herstellung von Erzeugnissen, die keine psychotrope Wirkung entfalten,
berechtigt sind und zur Herstellung dieser Erzeugnisse ein Suchtmittel gemäß § 5 Abs. 2
benötigen, ist die Erzeugung, Verarbeitung, der Erwerb, Besitz und die Einfuhr dieses
Suchtmittels nur nach Maßgabe einer Bewilligung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit
und Soziales gestattet.

(6) Die nach Abs. 1 Z 1 Berechtigten dürfen Suchtmittel nur an die nach Abs. 1, 3 und 4
Berechtigten sowie an öffentliche Apotheken und Anstaltsapotheken abgeben, Suchtmittel
gemäß § 5 Abs. 2 überdies auch an die nach Abs. 5 Berechtigten.

(7) Den nach Abs. 5 Berechtigten ist nicht gestattet

1. das Inverkehrsetzen von Suchtmitteln gemäß § 5 Abs. 2 und

2. das Inverkehrsetzen der unter Verwendung solcher Suchtmittel hergestellten Erzeugnisse,
sofern eine Rückgewinnung der Suchtmittel durch leicht anwendbare Mittel möglich ist.

Abgabe durch Apotheken

§ 7

(1) Apotheken dürfen Suchtmittel nach Maßgabe der das Apotheken- und Arzneimittelwesen
regelnden Vorschriften, hinsichtlich der suchtgifthaltigen Arzneimittel auch unter den
Beschränkungen der zu diesem Bundesgesetz erlassenen Durchführungsverordnungen,
untereinander, gegen Verschreibung an Krankenanstalten, Ärzte, Tierärzte und Dentisten für
ihren Berufsbedarf sowie an Personen, denen solche Arzneimittel verschrieben wurden,
abgeben.

(2) Auf den Erwerb und Besitz von Suchtmitteln durch Personen, an die sie nach Abs. 1
abgegeben wurden, findet § 6 Abs. 1 keine Anwendung.

Ärztliche Behandlung, Verschreibung und Abgabe

§ 8

Suchtmittelhaltige Arzneimittel dürfen nur nach den Erkenntnissen und Erfahrungen der
medizinischen oder veterinärmedizinischen Wissenschaft, insbesondere auch für Schmerz-
sowie für Entzugs- und Substitutionsbehandlungen, verschrieben, abgegeben oder im Rahmen
einer ärztlichen oder tierärztlichen Behandlung am oder im menschlichen oder tierischen Körper
unmittelbar zur Anwendung gebracht werden.

Sicherungsmaßnahmen

§ 9

(1) Die nach § 6 Abs. 1 bis 6 zum Besitz von Suchtmitteln Berechtigten, die Krankenanstalten
sowie alle anderen Einrichtungen, die über ein Arzneimitteldepot verfügen, haben ihren



Suchtmittelvorrat durch geeignete, den jeweiligen Umständen entsprechende Maßnahmen
gegen unbefugte Entnahme zu sichern. Suchtgifte sind gesondert aufzubewahren.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat mit Bescheid Sicherungsmaßnahmen anzuordnen, die
sich nach der Art und Menge sowie dem Gefährdungsgrad der Suchtmittel richten, wenn
Umstände vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, daß ein Suchtmittelvorrat nicht gemäß Abs.
1 aufbewahrt oder nicht gegen unbefugte Entnahme gesichert wird.

(3) Die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen betreffend die Sanitätseinrichtungen des
Bundesheeres (§ 6 Abs. 4) obliegt dem Bundesminister für Landesverteidigung.

Verordnung

§ 10

(1) Soweit dies zur Abwehr der durch den Mißbrauch von Suchtmitteln für das Leben oder die
Gesundheit von Menschen drohenden Gefahren und zur Überwachung des geordneten Verkehrs
und der Gebarung mit Suchtmitteln geboten ist, hat der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit
und Soziales mit Verordnung nähere Vorschriften zu erlassen über

1. die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Suchtmitteln, der Cannabispflanze und von Mohnstroh,

2. die Erzeugung und Verarbeitung von Suchtmitteln einschließlich der Beschränkung der
Erzeugung auf bestimmte Mengen und Bezugsquellen,

3. die Erteilung von Bezugsbewilligungen sowie die Ausstellung von Bedarfsbestätigungen für
Suchtmittel,

4. die Führung von Vormerkungen und die Erstattung fortlaufender Berichte über die Herstellung
und Verarbeitung, den Erwerb, die Veräußerung, die Ein-, Aus- und Durchfuhr und die Abgabe
von, über den sonstigen Verkehr mit und über vorhandene Vorräte an Suchtmitteln,

5. die Verschreibung, Abgabe und Verwendung von Suchtmitteln,

6. den sonstigen Verkehr und die Gebarung mit Suchtmitteln.

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat durch Verordnung Regelungen
über die Ausstellung sowie über die behördliche Beglaubigung von Bescheinigungen im Sinne
des Artikels 75 des Schengener Durchführungsübereinkommens von 1990 zu treffen. Er kann
die Gesundheitsbehörden ermächtigen, Ärzte, soweit sie zur Verschreibung suchtmittelhaltiger
Arzneimittel befugt sind, mit der Berechtigung zur behördlichen Beglaubigung solcher
Bescheinigungen zu beleihen.

2. Abschnitt

Gesundheitsbezogene Maßnahmen bei Suchtgiftmißbrauch

§ 11

(1) Personen, die wegen Suchtgiftmißbrauchs oder der Gewöhnung an Suchtgift
gesundheitsbezogener Maßnahmen gemäß Abs. 2 bedürfen, haben sich den notwendigen und
zweckmäßigen, ihnen nach den Umständen möglichen und zumutbaren und nicht offenbar
aussichtslosen gesundheitsbezogenen Maßnahmen zu unterziehen. Bei Minderjährigen haben
die Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten im Rahmen ihrer Pflicht zur Pflege und
Erziehung dafür zu sorgen, daß sie sich solchen Maßnahmen unterziehen.

(2) Gesundheitsbezogene Maßnahmen sind



1. die ärztliche Überwachung des Gesundheitszustands,

2. die ärztliche Behandlung einschließlich der Entzugs- und Substitutionsbehandlung,

3. die klinisch-psychologische Beratung und Betreuung,

4. die Psychotherapie sowie

5. die psychosoziale Beratung und Betreuungdurch qualifizierte und mit Fragen des
Suchtgiftmißbrauchs hinreichend vertraute Personen.

(3) Für die Durchführung gesundheitsbezogener Maßnahmen gemäß Abs. 2 Z 3 bis 5 sind
insbesondere die Einrichtungen und Vereinigungen gemäß § 15 heranzuziehen.

§ 12

(1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, daß eine Person Suchtgift mißbraucht, so
hat sie die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde der Begutachtung durch einen
mit Fragen des Suchtgiftmißbrauchs hinreichend vertrauten Arzt, der erforderlichenfalls mit zur
selbständigen Berufsausübung berechtigten Angehörigen des klinisch-psychologischen oder
psychotherapeutischen Berufes zusammenzuarbeiten hat, zuzuführen. Die Person hat sich den
hiefür notwendigen Untersuchungen zu unterziehen.

(2) Ergibt die Begutachtung, daß eine gesundheitsbezogene Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2
notwendig ist, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde darauf
hinzuwirken, daß sich die Person einer solchen zweckmäßigen, ihr nach den Umständen
möglichen und zumutbaren und nicht offenbar aussichtslosen Maßnahme unterzieht. Bei der
Wahl der gesundheitsbezogenen Maßnahme ist das Wohl der Person, insbesondere der
therapeutische Nutzen der Maßnahme, zu beachten. Dabei sind die Kosten im Verhältnis zum
Erfolg bei Wahrung der Qualität der Therapie möglichst gering zu halten. Bei mehreren
gleichwertig geeigneten Alternativen ist die ökonomisch günstigste zu wählen.

§ 13

(1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, daß ein Schüler Suchtgift mißbraucht, so
hat ihn der Leiter der Schule einer schulärztlichen Untersuchung zuzuführen. Der
schulpsychologische Dienst ist erforderlichenfalls beizuziehen. Ergibt die Untersuchung, daß
eine gesundheitsbezogene Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 notwendig ist und ist diese nicht
sichergestellt, oder wird vom Schüler, den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten die
schulärztliche Untersuchung oder die Konsultierung des schulpsychologischen Dienstes
verweigert, so hat der Leiter der Schule anstelle einer Strafanzeige davon die
Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde zu verständigen. Schulen im Sinne dieser
Bestimmungen sind die öffentlichen und privaten Schulen gemäß Schulorganisationsgesetz,
BGBl. Nr. 242/1962, die öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie alle anderen
Privatschulen.

(2) Ergibt

1. die Stellungsuntersuchung bei Wehrpflichtigen oder

2. eine allfällige ärztliche Untersuchung von Frauen bei der Annahme einer freiwilligen Meldung
zum Ausbildungsdienst oder

3. eine militärärztliche Untersuchung bei Soldaten, die Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten,

Grund zur Annahme eines Suchtgiftmißbrauchs, so hat die Stellungskommission oder das
Heeresgeührenamt oder der Kommandant der militärischen Dienststelle, bei der der Soldat
Wehrdienst leistet an Stelle einer Strafanzeige diesen Umstand der Bezirksverwaltungsbehörde



als Gesundheitsbehörde mitzuteilen.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde hat in den vorstehend bezeichneten
Fällen nach § 12 vorzugehen.

(BGBl I 1998/130)

§ 14

(1) Steht eine Person, die Suchtgift mißbraucht, im Verdacht, eine nach § 27 Abs. 1 mit Strafe
bedrohte Handlung begangen zu haben, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde nur dann
Strafanzeige zu erstatten, wenn sich die Person den notwendigen, zweckmäßigen, ihr nach den
Umständen möglichen und zumutbaren und nicht offenbar aussichtslosen
gesundheitsbezogenen Maßnahmen gemäß § 11 Abs. 2 nicht unterzieht. Besteht Grund zur
Annahme, daß die Voraussetzungen des § 35 vorliegen, so hat sie statt einer Strafanzeige
sogleich eine Stellungnahme nach § 35 Abs. 3 Z 2 zu erstatten.

(2) Die Sicherheitsbehörden haben der Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde die
von ihnen wegen des Verdachts einer nach den §§ 27 oder 28 mit Strafe bedrohten Handlung an
die Staatsanwaltschaft erstatteten Anzeigen unverzüglich mitzuteilen.

3. Abschnitt

Einrichtungen und Vereinigungen mit Betreuungsangebot für Personen im Hinblick auf
Suchtgiftmißbrauch

§ 15

(1) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat unter Berücksichtigung
regionaler Erfordernisse für die Durchführung gesundheitsbezogener Maßnahmen im Hinblick auf
Suchtgiftmißbrauch gemäß den §§ 11, 12, 35, 37 und 39 dieses Bundesgesetzes dafür zur
Verfügung stehende Einrichtungen und Vereinigungen in ausreichender Zahl im
Bundesgesetzblatt kundzumachen.

(2) Einrichtungen und Vereinigungen gemäß Abs. 1 müssen

1. bei ihrer Behandlungs-, Beratungs- und Betreuungstätigkeit im Rahmen von Maßnahmen
gemäß § 11 Abs. 2 die Abstinenz von Suchtgift und die soziale Reintegration des Suchtkranken
zum Ziel haben,

2. über einen mit Fragen des Suchtgiftmißbrauchs hinreichend vertrauten Arzt verfügen und

3. nach Maßgabe ihres Betreuungsangebots alle oder einzelne der im § 11 Abs. 2 Z 3 bis 5
genannten Maßnahmen durch entsprechend qualifiziertes und mit Fragen des
Suchtgiftmißbrauchs hinreichend vertrautes Personal sicherstellen.

(3) Einrichtungen und Vereinigungen gemäß Abs. 1 haben dem Bundesminister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales Unterlagen über ihr Betreuungsangebot vorzulegen und eine
Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten.

(4) Jede Änderung bei den im Abs. 2 genannten Erfordernissen ist dem Bundesminister für
Arbeit, Gesundheit und Soziales unverzüglich anzuzeigen.

(5) Die in Einrichtungen und Vereinigungen gemäß Abs. 1 beschäftigten Personen sind zur
Verschwiegenheit über das, was ihnen im Rahmen dieser Tätigkeit bekannt geworden ist,
verpflichtet. Im Falle von Maßnahmen gemäß den §§ 11, 12, 35, 37 oder 39 sind auf Verlangen
des Betreuten Bestätigungen über Beginn und Verlauf der gesundheitsbezogenen Maßnahme
unverzüglich auszustellen. Auf schriftliches Verlangen des Betreuten können Bestätigungen
auch an die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde, das Gericht oder die
Staatsanwaltschaft übermittelt werden.



(6) Die Einrichtungen und Vereinigungen gemäß Abs. 1 haben ihre Tätigkeit laufend zu
dokumentieren und dem Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales bis zum 30. April
jeden Jahres in der hiefür vom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
vorgesehenen Form einen schriftlichen Bericht über ihre Tätigkeit während des Vorjahres
vorzulegen.

(7) Die Einrichtungen und Vereinigungen gemäß Abs. 1 haben Personen, die ihre Tätigkeit in
Anspruch nehmen, über bestehende Beratungs- und Betreuungseinrichtungen im Hinblick auf
AIDS zu informieren.

§ 16

(1) Die Tätigkeit von Einrichtungen oder Vereinigungen, die Personen im Hinblick auf
Suchtgiftmißbrauch beraten und betreuen, kann vom Bund gefördert werden. Ausgenommen von
der Förderung sind Maßnahmen, für die als Krankenbehandlung ein Sozialversicherungsträger,
eine Krankenfürsorgeanstalt oder ein Sozialhilfeträger aufzukommen hat. Die Förderung hat
durch die Gewährung von Zuschüssen nach Maßgabe der hiefür nach dem jeweiligen
Bundesfinanzgesetz verfügbaren Bundesmittel zu erfolgen, wobei die Förderung von Zuschüssen
aus Mitteln anderer Gebietskörperschaften abhängig zu machen ist. Sofern
Gebietskörperschaften Träger dieser Einrichtungen oder Vereinigungen sind, ist die Förderung
durch den Bund an die Voraussetzung mindestens gleich hoher Zuschüsse anderer
Gebietskörperschaften gebunden.

(2) Zuschüsse nach Abs. 1 dürfen nur zur Errichtung und zum Betrieb solcher Einrichtungen
oder Vereinigungen der im Abs. 1 bezeichneten Art gewährt werden, die mit Rücksicht auf die
Zahl der Personen, die die dort gebotenen Hilfen in Anspruch nehmen, zweckmäßig und
wirtschaftlich erscheinen.

(3) Jeder geförderten Einrichtung oder Vereinigung muß ein mit Fragen des Suchtgiftmißbrauchs
hinreichend vertrauter Arzt sowie sonstiges qualifiziertes Personal, das eine entsprechende
Beratung und Betreuung gewährleistet, zur Verfügung stehen.

(4) Vor der Gewährung von Zuschüssen hat sich der Förderungswerber dem Bund gegenüber zu
verpflichten, zum Zweck der Überwachung der widmungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse
Organen des Bundes oder von diesen beauftragten Personen die Überprüfung der Durchführung
durch Einsicht in die Aufzeichnungen und Belege sowie durch Besichtigung an Ort und Stelle zu
gestatten und ihnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Ferner hat sich der Empfänger zu
verpflichten, bei nicht widmungsgemäßer Verwendung von Zuschüssen diese dem Bund
zurückzuzahlen.

(5) Die Bestimmungen des § 15 Abs. 5 und 7 über die Verschwiegenheitspflicht und über die
Informationspflicht im Hinblick auf AIDS sind anzuwenden.

3. Hauptstück

Verkehr und Gebarung mit Vorläuferstoffen

Beschränkungen

§ 17

Vorläuferstoffe dürfen nur nach Maßgabe der gemäß § 22 erlassenen Verordnung des
Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales erzeugt, erworben, besessen, in Verkehr
gesetzt sowie - unbeschadet der einschlägigen, unmittelbar anwendbaren Rechtsakte der
Europäischen Gemeinschaft - ein-, aus- oder durchgeführt werden.



Vorkehrungen der Wirtschaftsbeteiligten

§ 18

(1) Wirtschaftsbeteiligte sind alle natürlichen oder juristischen Personen, die mit der Erzeugung,
Verarbeitung, dem Handel oder der Verteilung von Vorläuferstoffen befaßt sind oder damit
verbundene Tätigkeiten, wie insbesondere die Vermittlung oder Lagerung von Vorläuferstoffen,
ausüben.

(2) Wirtschaftsbeteiligte haben im Rahmen der erforderlichen Sorgfalt Vorkehrungen zur
Verhinderung der Abzweigung von Vorläuferstoffen zur unerlaubten Herstellung von Suchtmitteln
zu treffen, insbesondere ihren Vorrat an Vorläuferstoffen durch geeignete, den jeweiligen
Umständen entsprechende Maßnahmen gegen unbefugte Entnahme zu sichern. Die
Bezirksverwaltungsbehörde hat mit Bescheid Sicherungsmaßnahmen anzuordnen, die sich
nach der Art und Menge der Vorläuferstoffe richten, wenn Umstände vorliegen, die die Annahme
rechtfertigen, daß ein Vorrat an Vorläuferstoffen nicht oder nur unzulänglich gesichert wird.

(3) Wirtschaftsbeteiligte haben dem Bundesminister für Inneres unverzüglich die im Rahmen
ihres Geschäftsbetriebs festgestellten Wahrnehmungen einschließlich personenbezogener
Daten, die die Annahme rechtfertigen, daß Vorläuferstoffe zur unerlaubten Herstellung von
Suchtmitteln abgezweigt werden, mitzuteilen. Sie haben diese Mitteilungen gegenüber Dritten
geheimzuhalten. Wirtschaftsbeteiligte haben dem öffentlichen Sicherheitsdienst auf Verlangen
alle Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur Verhütung und Verfolgung der unerlaubten Herstellung
von Suchtmitteln und der damit im Zusammenhang stehenden strafbaren Handlungen
erforderlich ist.

(4) Wirtschaftsbeteiligte haben je nach der Rechtsform ihres Unternehmens ein Mitglied des
Vorstandes, einen Geschäftsführer, einen vertretungsberechtigten Gesellschafter, sich selbst
oder eine sonstige Person aus dem Unternehmen als Verantwortlichen zu bestellen. Dieser ist
dafür verantwortlich, daß der Verkehr und die Gebarung des Wirtschaftsbeteiligten mit
Vorläuferstoffen unter Einhaltung der die Vorläuferstoffe betreffenden Vorschriften erfolgt. Der
Verantwortliche muß seinen Wohnsitz im Inland haben und ist dem Bundesministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales zu benennen.

(5) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann mit Verordnung
Wirschaftsbeteiligte von den Verpflichtungen gemäß Abs. 4 zur Namhaftmachung von
Verantwortlichen ausnehmen.

Überwachung

§ 19

(1) Die gemäß § 23 Abs. 2 für die Überwachung des Verkehrs und der Gebarung mit
Vorläuferstoffen zuständigen Behörden sind befugt, bei den Wirtschaftsbeteiligten

1. in Räumlichkeiten und Einrichtungen, insbesondere auch Beförderungsmitteln, in oder mit
denen der Verkehr mit Vorläuferstoffen durchgeführt wird, jederzeit Nachschau zu halten sowie

2. alle Auskünfte und Unterlagen, die zur Überwachung des Verkehrs und der Gebarung mit
Vorläuferstoffen erforderlich sind, zu verlangen sowie die nach der gemäß § 22 erlassenen
Verordnung oder den einschlägigen, unmittelbar anwendbaren Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaft zu führenden Unterlagen und Aufzeichnungen einzusehen und hieraus Abschriften
oder Ablichtungen anzufertigen oder Ausdrucke von automationsunterstützt verarbeiteten Daten
zu verlangen.

(2) Soweit es zur Überwachung des Verkehrs und der Gebarung mit Vorläuferstoffen erforderlich
ist, sind die mit der Überwachung beauftragten Organe befugt, Proben nach ihrer Auswahl zum
Zwecke der Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen. Soweit nicht ausdrücklich darauf



verzichtet wird, ist ein Teil der Probe, oder sofern die Probe nicht oder ohne Gefährdung des
Untersuchungszwecks nicht in Teile von gleicher Qualität teilbar ist, ein zweites Stück der
gleichen Art wie das als Probe entnommene zurückzulassen.

(3) Zurückzulassende Proben sind amtlich zu verschließen oder zu versiegeln. Sie sind mit dem
Datum der Probenahme zu versehen.

(4) Die Überwachung der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Vorläuferstoffen obliegt den Zollbehörden.
Diese haben die Annahme der Zollanmeldung abzulehnen, wenn gegen die einschlägigen, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr von Vorläuferstoffen regelnden, unmittelbar anwendbaren Rechtsakte
der Europäischen Gemeinschaft verstoßen wird. In diesem Fall darf über den Vorläuferstoff nur
mit Zustimmung der Zollbehörde verfügt werden.

§ 20

Wirtschaftsbeteiligte sind verpflichtet, bei der Durchführung der Überwachung mitzuwirken,
insbesondere auf Verlangen des mit der Überwachung beauftragten Organs die Orte zu
bezeichnen, an denen der Verkehr mit Vorläuferstoffen stattfindet, und den mit der Überwachung
beauftragten Organen den Zutritt zu diesen zu gestatten, Auskünfte zu erteilen sowie die
Einsicht in Unterlagen und Aufzeichnungen und die Entnahme von Proben zu ermöglichen.

Vorläufige Beschlagnahme

§ 21

(1) Vorläuferstoffe - erforderlichenfalls einschließlich der Behältnisse - sind vorläufig in Beschlag
zu nehmen, wenn der begründete Verdacht einer strafbaren Handlung nach § 32 oder eines
schwerwiegenden Verstoßes gegen §§ 17, 18 Abs. 2 erster Satz, 44 Z 5, 6, 9 oder 10 dieses
Bundesgesetzes vorliegt.

(2) Im Falle einer vorläufigen Beschlagnahme ist von dem die Beschlagnahme durchführenden
Organ je nachdem, ob der Verdacht einer gerichtlich strafbaren Handlung oder einer
Verwaltungsübertretung vorliegt, vom Gericht oder von der Verwaltungsbehörde unverzüglich ein
förmlicher Beschlagnahmebeschluß (Beschlagnahmebescheid) einzuholen.

(3) Beschlagnahmte Vorläuferstoffe sind so zu verschließen und zu kennzeichnen, daß ihre
Veränderung ohne Verletzung des Verschlusses oder der Kennzeichnung nicht möglich ist.
Dem bisherigen Verfügungsberechtigten ist eine Bescheinigung über die Art und Menge der
beschlagnahmten Vorläuferstoffe und den Ort der Lagerung auszuhändigen. Die Bestimmungen
der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631, und des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl.
Nr. 52, bleiben unberührt.

Verordnung

§ 22

(1) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat mit Verordnung nähere
Vorschriften zu erlassen über

1. die Erzeugung, den Erwerb, Besitz und das Inverkehrsetzen von Vorläuferstoffen
einschließlich der Erteilung von Bewilligungen hiefür sowie der Erfassung der Betriebsstätten von
Wirtschaftsbeteiligten,

2. die für die Kontrolle des Verkehrs und der Gebarung mit Vorläuferstoffen notwendigen
Aufzeichnungen in Geschäftsunterlagen sowie die Kennzeichnung von Vorläuferstoffen,



3. das Verfahren zur Erteilung der im Zusammenhang mit der Ein-, Aus- und Durchfuhr von
Vorläuferstoffen nach Art. 2a Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3677/90 vorgeschriebenen
Genehmigung (Erlaubnis),

4. die Herstellung von Formblättern für Ausfuhrgenehmigungen gemäß Art. 4 der Verordnung
(EWG) Nr. 3769/92, ABl. Nr. L 383/17 vom 29. Dezember 1992,

5. die gemäß Art. 5 Abs. 4 lit. e der Verordnung (EWG) Nr. 3769/92 zu erstattenden Berichte.

(2) Das Chemikaliengesetz, BGBl. Nr. 326/1987, bleibt unberührt.

4. Hauptstück

Überwachung des Verkehrs und der Gebarung mit Suchtmitteln und Vorläuferstoffen

Besondere Verwaltungsdienststelle

§ 23

(1) Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist die besondere
Verwaltungsdienststelle gemäß Art. 17 der Einzigen Suchtgiftkonvention und gemäß Art. 6 des
Übereinkommens über psychotrope Stoffe sowie die nationale Drogenbeobachtungsstelle im
Sinne des Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 302/93, ABl. Nr. L 36/1 vom 12. Februar
1993.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist ferner, unbeschadet der
Zuständigkeit der Zollbehörden und der Behörde gemäß § 18 Abs. 3, die für die Überwachung
des Verkehrs und der Gebarung mit Vorläuferstoffen zuständige Verwaltungsdienststelle. Die
Bezirksverwaltungsbehörden haben über Ersuchen des Bundesministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales bei der Überwachung des Verkehrs und der Gebarung mit
Vorläuferstoffen gemäß den §§ 19 Abs. 1 bis 4 und 21 mitzuwirken.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist insbesondere auch die
zuständige Behörde im Sinne der Art. 2, 2a, 3 zweiter Teilstrich, 4, 5, 5a, 6 Abs. 2 und 9 Abs. 1
der Verordnung (EWG) 3677/90, des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 92/109/EWG des Rates
vom 14. Dezember 1992 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe, die
zur unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendet werden, ABl.
Nr. L 370/76 vom 19. Dezember 1992, sowie des Artikels 5 Abs. 4 lit. e und f der Verordnung
(EWG) 3769/92.

(4) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Überwachung des Verkehrs
und der Gebarung mit Suchtmitteln und Vorläuferstoffen, insbesondere durch Evidenthaltung der
gemäß § 24 gemeldeten Daten, sicherzustellen sowie für die hinsichtlich der Gesundheit der
Bevölkerung erforderliche Information auf dem Gebiet der Suchtprävention einschließlich der
Information über die Beratungs- und Betreuungseinrichtungen Sorge zu tragen.

(5) Die zur Anwendung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Daten gemäß § 3 Z 1 des
Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, dürfen zum Zweck des automationsunterstützten
Datenverkehrs ermittelt und verarbeitet werden.

Meldungen und Mitteilungen

§ 24

(1) Zur Sicherstellung der Überwachung des Verkehrs und der Gebarung mit Suchtmitteln und
Vorläuferstoffen sind dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, unbeschadet
der auf Grund der gemäß § 10 oder § 22 erlassenen Verordnungen zu erstattenden Meldungen,



insbesondere folgende personenbezogene Daten zu melden oder mitzuteilen:

1. von den Gerichten die Ergebnisse (Verurteilungen, Einstellungen und Freisprüche) der wegen
strafbarer Handlungen nach diesem Bundesgesetz eingeleiteten Strafverfahren sowie die über
den Aufschub des Strafvollzugs und über beschlagnahmte oder eingezogene Vorräte an
Suchtmitteln getroffenen Entscheidungen und Verfügungen,

2. von den Bezirksverwaltungsbehörden die rechtskräftigen Straferkenntnisse nach § 44 sowie
die über beschlagnahmte Vorräte an Suchtmitteln und Vorläuferstoffen getroffenen Verfügungen,

3. von den zuständigen Behörden alle wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung nach
den §§ 27 bis 32 an die Staatsanwaltschaften erstatteten Anzeigen,

4. vom Bundesministerium für Inneres die gemäß § 18 Abs. 3 mitgeteilten Wahrnehmungen,

5. von den Staatsanwaltschaften die Zurücklegung oder vorläufige Zurücklegung der wegen des
Verdachtes einer strafbaren Handlung nach den §§ 27 bis 32 erstatteten Anzeigen,

6. von den Bezirksverwaltungsbehörden die Personen, die Suchtgift mißbrauchen, mit dem vom
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales herausgegebenen Meldeblatt,

7. von den ärztlichen Leitern der Krankenanstalten die im Hinblick auf Suchtgiftmißbrauch
Suchtkranken mit Ausnahme jener, die sich freiwillig in Anstaltsbehandlung begeben, mit dem
vom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales herausgegebenen Meldeblatt,

8. von dem eine gerichtliche oder sanitätspolizeiliche Leichenbeschau oder Leichenöffnung
vornehmenden Arzt unverzüglich eine Gleichschrift des Totenbeschauscheins sowie des
Obduktionsprotokolls oder im Falle einer gerichtlichen Obduktionsanordnung des Gutachtens (§
129 StPO) samt den Ergebnissen einer chemisch-toxikologischen Untersuchung, wenn der
Todesfall in einem unmittelbaren oder mittelbaren kausalen Zusammenhang mit dem Konsum
von Suchtmitteln steht.

(2) Das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium für Finanzen haben dem
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales bis zum 1. März für das
vorausgegangene Kalenderjahr die ihnen im Inland bekanntgewordenen Sicherstellungen von
Vorläuferstoffen nach Art und Menge sowie die Methoden der Abzweigung und der unerlaubten
Herstellung von Vorläuferstoffen zu melden.

§ 25

(1) Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales darf die ihm gemäß § 24
erstatteten Meldungen und Mitteilungen sowie die sonstigen ihm in Durchführung dieses
Bundesgesetzes oder der unmittelbar anzuwendenden Rechtsakte der Europäischen
Gemeinschaft über Vorläuferstoffe bekanntgewordenen Daten einschließlich personenbezogener
Daten auch im oder für den automationsunterstützten Datenverkehr nur übermitteln an

1. die zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes berufenen Behörden und Dienststellen, soweit für
diese die Daten im Einzelfall zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben
eine wesentliche Voraussetzung bilden,

2. das Bundesministerium für Landesverteidigung, die zuständigen Militärkommanden und das
Heeresgebührenamt, soweit für diese die Daten im Einzelfall zur Feststellung der Eignung eines
Wehrpflichtigen oder einer Frau zum Wehrdienst und ihrer Dienstfähigkeit während des Präsenz-
oder Ausbildungsdienstes erforderlich sind,

3. das Bundesministerium für Inneres, soweit für dieses die Daten im Einzelfall zur Feststellung
der Eignung eines Zivildienstpflichtigen zur Leistung des Zivildienstes und seiner Dienstfähigkeit
erforderlich sind,

4. das Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten und die sonst



zuständigen Schulbehörden, soweit für diese die Daten im Einzelfall zur Feststellung der
gesundheitlichen Eignung zum Schulbesuch erforderlich sind,

5. den Landeshauptmann und das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten,
soweit für diese die Daten im Einzelfall zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften
erforderlich sind.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales darf die ihm gemäß § 24
erstatteten Meldungen und Mitteilungen sowie die sonstigen ihm in Durchführung dieses
Bundesgesetzes oder der unmittelbar anzuwendenden Rechtsakte der Europäischen
Gemeinschaft über Vorläuferstoffe bekanntgewordenen Daten auch im oder für den
automatisationsunterstützten Datenverkehr, jedoch nur anonymisiert, übermitteln an

1. den Generalsekretär, den Suchtgiftkontrollrat und die Suchtgiftkommission der Vereinten
Nationen sowie die Kommission der Europäischen Gemeinschaft, soweit es nach den in
internationalen Übereinkommen oder Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft ausdrücklich
festgelegten Verpflichtungen geboten ist,

2. die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht.

(3) Eine Übermittlung von gemäß Abs. 1 erhaltenen Daten durch die im Abs. 1 Z 1 bis 5
genannten Stellen an Dritte ist unzulässig, soweit sich aus bundesgesetzlichen Vorschriften
nicht anderes ergibt.

(BGBl I 1998/30)

Löschung personenbezogener Daten

§ 26

Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die eine bestimmte Person
betreffenden Daten gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 bis 7 längstens nach Ablauf von fünf Jahren ab
Einlangen der Daten zu löschen.

5. Hauptstück

Strafrechtliche Bestimmungen und Verfahrensvorschriften

1. Abschnitt

Gerichtliche Strafbestimmungen für Suchtgifte

§ 27

(1) Wer den bestehenden Vorschriften zuwider ein Suchtgift erwirbt, besitzt, erzeugt, einführt,
ausführt oder einem anderen überläßt oder verschafft, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Der Täter ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen, wenn er

1. durch die im Abs. 1 bezeichnete Tat einem Minderjährigen den Gebrauch eines Suchtgiftes
ermöglicht und selbst volljährig und mehr als zwei Jahre älter als der Minderjährige ist oder

2. die im Abs. 1 bezeichnete Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande begeht; wer
jedoch selbst an ein Suchtmittel gewöhnt ist und die Tat vorwiegend deshalb begeht, um sich für
den eigenen Gebrauch ein Suchtmittel oder die Mittel zu dessen Erwerb zu verschaffen, ist, sofern
nach den Umständen von einer Gewöhnung ausgegangen werden kann, nur nach Abs. 1 zu bestrafen.



§ 28

(1) Wer den bestehenden Vorschriften zuwider ein Suchtgift in einer großen Menge (Abs. 6) mit
dem Vorsatz erwirbt oder besitzt, daß es in Verkehr gesetzt werde, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren zu bestrafen.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer den bestehenden Vorschriften
zuwider ein Suchtgift in einer großen Menge (Abs. 6) erzeugt, einführt, ausführt oder in Verkehr
setzt.

(3) Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer die im Abs. 2
bezeichnete Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande begeht. Wer jedoch selbst an ein
Suchtmittel gewöhnt ist und die Tat vorwiegend deshalb begeht, um sich für den eigenen
Gebrauch ein Suchtmittel oder die Mittel zu dessen Erwerb zu verschaffen, ist, sofern nach den
Umständen von einer Gewöhnung ausgegangen werden kann, nur nach Abs. 2 zu bestrafen.

(4) Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünfzehn Jahren ist zu bestrafen, wer die im Abs. 2
bezeichnete Tat

1. als Mitglied einer Bande begeht und schon einmal wegen einer im Abs. 2 bezeichneten
strafbaren Handlung verurteilt worden ist,

2. als Mitglied einer Verbindung einer größeren Zahl von Menschen zur Begehung solcher
strafbarer Handlungen begeht oder

3. mit Beziehung auf ein Suchtgift begeht, dessen Menge zumindest das Fünfundzwanzigfache
der Grenzmenge (Abs. 6) ausmacht.

(5) Mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe ist der
Täter der im Abs. 2 bezeichneten Tat zu bestrafen, der in einer Verbindung einer größeren Zahl von
Menschen zur Begehung solcher strafbarer Handlungen führend tätig ist.

(6) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Justiz und mit Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates für die
einzelnen Suchtgifte die Untergrenze einer großen Menge, bezogen auf die Reinsubstanz des
Wirkstoffes, mit Verordnung festzusetzen (Grenzmenge). Dabei ist insbesondere auf die
Eignung der Suchtgifte, Gewöhnung hervorzurufen und in großem Ausmaß eine Gefahr für das
Leben oder die Gesundheit von Menschen herbeizuführen, sowie auf das Gewöhnungsverhalten
von Suchtkranken Bedacht zu nehmen.

§ 29

Wer in einem Druckwerk, einem Laufbild, im Internet oder sonst öffentlich zum Mißbrauch von
Suchtgift auffordert oder ihn in einer Art gutheißt, die geeignet ist, einen solchen Mißbrauch
nahezulegen, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen zu bestrafen.

2. Abschnitt

Gerichtliche Strafbestimmungen für psychotrope Stoffe

§ 30

(1) Wer den bestehenden Vorschriften zuwider einen psychotropen Stoff erwirbt, besitzt,
erzeugt, einführt, ausführt oder einem anderen überläßt oder verschafft, ist mit Freiheitsstrafe bis
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.



(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer Arzneimittel, die einen psychotropen Stoff enthalten,
sofern es sich nicht um eine große Menge handelt,

1. für den eigenen Gebrauch oder für den Bedarf eines Tieres erwirbt, besitzt, einführt oder
ausführt oder

2. einem anderen überläßt und daraus keinen Vorteil zieht.

§ 31

(1) Wer den bestehenden Vorschriften zuwider einen psychotropen Stoff in einer großen Menge
(Abs. 3) mit dem Vorsatz erwirbt oder besitzt, daß er in Verkehr gesetzt werde, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer den bestehenden Vorschriften
zuwider einen psychotropen Stoff in einer großen Menge (Abs. 3) erzeugt, einführt, ausführt oder
in Verkehr setzt.

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Justiz für die einzelnen psychotropen Stoffe die Untergrenze einer großen
Menge, bezogen auf die Reinsubstanz des Wirkstoffes, mit Verordnung festzusetzen
(Grenzmenge). § 28 Abs. 6 zweiter Satz gilt dem Sinne nach.

3. Abschnitt

Gerichtliche Strafbestimmungen für Vorläuferstoffe

§ 32

(1) Wer einen Vorläuferstoff, von dem er weiß, daß er bei der vorschriftswidrigen Erzeugung
eines Suchtmittels in einer großen Menge (§§ 28 Abs. 6, 31 Abs. 3) verwendet werden soll,
erwirbt oder besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Wer einen Vorläuferstoff, von dem er weiß, daß er bei der vorschriftswidrigen Erzeugung
eines Suchtmittels in einer großen Menge (§§ 28 Abs. 6, 31 Abs. 3) verwendet werden soll,
erzeugt, einführt, ausführt oder in Verkehr setzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu
bestrafen.

4. Abschnitt

Weitere strafrechtliche Bestimmungen

Zusammentreffen mit Finanzvergehen

§ 33

Hat der Täter durch dieselbe Tat eine gerichtlich strafbare Handlung nach den §§ 27, 28, 30 oder
31 dieses Bundesgesetzes und ein Finanzvergehen begangen, so entfällt mit dem Schuldspruch
oder mit der vorläufigen Zurücklegung der Anzeige oder mit der vorläufigen Verfahrenseinstellung
nach den §§ 35 und 37 dieses Bundesgesetzes die Strafbarkeit wegen des Finanzvergehens.

Einziehung

§ 34



Ein Suchtmittel, das den Gegenstand einer mit Strafe bedrohten Handlung nach diesem
Bundesgesetz bildet, ist nach Maßgabe des § 26 StGB einzuziehen.

Vorläufige Zurücklegung der Anzeige durch die Staatsanwaltschaft

§ 35

(1) Wird eine Person angezeigt, weil sie den bestehenden Vorschriften zuwider eine geringe
Menge Suchtmittel zum eigenen Gebrauch erworben oder besessen hat, so hat die
Staatsanwaltschaft unter den nachstehenden Voraussetzungen und Bedingungen die Anzeige
für eine Probezeit von zwei Jahren vorläufig zurückzulegen.

(2) Wird eine Person angezeigt, weil sie sonst eine nach den §§ 27 oder 30 strafbare Handlung
oder auf Grund ihrer Gewöhnung an Suchtmittel eine nicht in die Zuständigkeit des Schöffen-
oder Geschworenengerichts fallende strafbare Handlung im Zusammenhang mit der Beschaffung
eines Suchtmittels begangen hat, so kann die Staatsanwaltschaft unter den nachstehenden
Voraussetzungen und Bedingungen die Anzeige für eine Probezeit von zwei Jahren vorläufig
zurücklegen, wenn die Schuld nicht schwer und die Zurücklegung nicht weniger als eine
Verurteilung geeignet erscheint, den Angezeigten von solchen strafbaren Handlungen
abzuhalten.
Ebenso ist vorzugehen, wenn der Angezeigte wegen einer während der Probezeit nach Abs. 1
begangenen weiteren Tat im Sinne des Abs. 1 angezeigt wird

(3) Eine vorläufige Zurücklegung der Anzeige setzt voraus, daß

1. eine Auskunft des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Sinne des §
25 und

2. eine Stellungnahme der Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde darüber
eingeholt worden ist, ob der Angezeigte einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11
Abs. 2 bedarf oder nicht, um welche Maßnahme es sich gegebenenfalls handeln soll und ob
eine solche Maßnahme zweckmäßig und ihm nach den Umständen möglich und zumutbar und
nicht offenbar aussichtslos ist oder nicht.

(4) Die Staatsanwaltschaft kann von der Einholung einer Stellungnahme der
Bezirksverwaltungsbehörde absehen, wenn eine Person ausschließlich deshalb angezeigt wird,
weil sie Stoffe oder Zubereitungen aus der Cannabispflanze in geringer Menge zum eigenen
Gebrauch erworben oder besessen hat, und wenn kein Grund zur Annahme besteht, daß die
Person einer gesundheitsbezogenen Maßnahme bedarf. Eine Stellungnahme ist jedoch
einzuholen, wenn eine Person innerhalb der letzten fünf Jahre vor dieser Anzeige bereits
deswegen angezeigt wurde.

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat vor Abgabe ihrer Stellungnahme die Begutachtung des
Angezeigten durch einen mit Fragen des Suchtgiftmißbrauchs hinreichend vertrauten Arzt, der
erforderlichenfalls mit zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Angehörigen des
klinisch-psychologischen oder psychotherapeutischen Berufes zusammenzuarbeiten hat, zu
veranlassen.

(6) Bedarf der Angezeigte einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2, so hat
die Staatsanwaltschaft die vorläufige Zurücklegung der Anzeige davon abhängig zu machen, daß
sich der Angezeigte - hat er einen gesetzlichen Vertreter, mit dessen Zustimmung - bereit
erklärt, sich einer solchen Maßnahme zu unterziehen.

(7) Die vorläufige Zurücklegung der Anzeige kann, wenn dies zweckmäßig ist, davon abhängig
gemacht werden, daß sich der Angezeigte - hat er einen gesetzlichen Vertreter, mit dessen
Zustimmung - bereit erklärt, sich durch einen Bewährungshelfer betreuen zu lassen.

(8) Von der Zurücklegung der Anzeige sind der Angezeigte, das Bundesministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales und, wenn die Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § 14 Abs. 1



Strafanzeige oder eine Stellungnahme erstattet hat, auch diese unverzüglich zu verständigen.
Der Angezeigte ist zugleich über Bedeutung und rechtliche Wirkungen der Zurücklegung der
Anzeige zu belehren. Die Probezeit wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet.

§ 36

(1) Ist die vorläufige Zurücklegung der Anzeige davon abhängig gemacht worden, daß sich der
Angezeigte einer ärztlichen Überwachung seines Gesundheitszustandes unterzieht, so obliegt
der Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde die Feststellung, ob der Angezeigte
diese Bedingung einhält. Entzieht sich der Angezeigte beharrlich der Überwachung, so hat die
Bezirksverwaltungsbehörde dies der Staatsanwaltschaft anzuzeigen.

(2) Ist die vorläufige Zurücklegung der Anzeige von einer anderen gesundheitsbezogenen
Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 abhängig gemacht worden, so kann die Staatsanwaltschaft den
Angezeigten auffordern, Bestätigungen über Beginn und Verlauf der Maßnahme vorzulegen.

(3) Ist die vorläufige Zurücklegung der Anzeige davon abhängig gemacht worden, daß sich der
Angezeigte durch einen Bewährungshelfer betreuen läßt, so hat der Leiter der zuständigen
Dienst- oder Geschäftsstelle für Bewährungshilfe auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft eine
solche Betreuung anzuordnen. Für diese Betreuung gelten § 52 Abs. 1 StGB und die §§ 20 und
24 bis 26 des Bewährungshilfegesetzes, BGBl. Nr. 146/1969, dem Sinne nach.

Vorläufige Einstellung durch das Gericht

§ 37

Ist gegen den Angezeigten bereits ein Antrag auf Bestrafung gestellt worden, so gelten die §§ 35
und 36 dem Sinne nach für eine vorläufige Einstellung des Strafverfahrens durch das Gericht. Die
Einstellung des Strafverfahrens kann auch davon abhängig gemacht werden, daß sich der
Beschuldigte bereit erklärt, bestimmten Weisungen (§ 51 StGB) nachzukommen.

Nachträgliche Einleitung, Fortsetzung und endgültige Einstellung des Strafverfahrens

§ 38

(1) Das Strafverfahren ist einzuleiten oder fortzusetzen, wenn innerhalb der Probezeit

1. gegen den Angezeigten wegen einer weiteren strafbaren Handlung nach diesem
Bundesgesetz oder wegen einer im Zusammenhang mit seiner Gewöhnung an ein Suchtmittel
begangenen strafbaren Handlung ein Antrag auf Bestrafung gestellt wird,

2. sich der Angezeigte beharrlich der gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 35 Abs. 6
oder dem Einfluß des Bewährungshelfers (§ 35 Abs. 7) entzieht und die Einleitung oder
Fortsetzung des Verfahrens geboten erscheint, um den Angezeigten von strafbaren Handlungen
nach diesem Bundesgesetz abzuhalten, oder

3. der Angezeigte einen Antrag auf Einleitung oder Fortsetzung des Strafverfahrens stellt.

(2) Im Fall des Abs. 1 Z 1 ist jedoch das eingeleitete oder fortgesetzte Strafverfahren neuerlich
einzustellen, wenn das wegen der neuen strafbaren Handlung eingeleitete Strafverfahren auf
andere Weise als durch einen Schuldspruch beendet wird.

(3) Wird ein vorläufig eingestelltes Strafverfahren nicht fortgesetzt, so ist es nach Ablauf der
Probezeit mit Beschluß endgültig einzustellen.



Aufschub des Strafvollzuges

§ 39

(1) Unter den allgemeinen Voraussetzungen und Bedingungen des § 6 Abs. 1 des
Strafvollzugsgesetzes ist einem an ein Suchtmittel gewöhnten Verurteilten ein Aufschub des
Vollzuges einer über ihn nach diesem Bundesgesetz verhängten Geldstrafe oder zwei Jahre
nicht übersteigenden Freiheitsstrafe für die Dauer von höchstens zwei Jahren zu bewilligen,
sofern er sich bereit erklärt, sich einer notwendigen gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß
§ 11 Abs. 2 zu unterziehen. Unter diesen Voraussetzungen kann das Gericht auch den
Aufschub des Vollzuges einer über den Verurteilten verhängten drei Jahre nicht übersteigenden
Freiheitsstrafe bewilligen.

(2) Nach Maßgabe des Abs. 1 kann das Gericht auch den Aufschub des Vollzuges einer Strafe
bewilligen, die wegen einer aufgrund der Gewöhnung des Verurteilten an Suchtmittel im
Zusammenhang mit dessen Beschaffung begangenen strafbaren Handlung, die mit nicht mehr
als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, verhängt wird.

(3) Das Gericht kann den Aufschub davon abhängig machen, daß sich der Verurteilte bereit
erklärt, sich einer notwendigen und zweckmäßigen, ihm nach den Umständen möglichen und
zumutbaren, der Art nach bestimmten und nicht offenbar aussichtslosen gesundheitsbezogenen
Maßnahme zu unterziehen. Das Gericht kann den Aufschub von der Bereitschaft des
Verurteilten abhängig machen, in eine anerkannte Einrichtung oder Vereinigung stationär
aufgenommen zu werden, wenn der Verurteilte durch mindestens einen Sachverständigen aus
dem Gebiet der Psychiatrie oder klinischen Psychologie, der mit Fragen des
Suchtmittelmißbrauchs hinreichend vertraut ist, untersucht worden ist.

(4) Das Gericht kann den Verurteilten auffordern, Bestätigungen über den Beginn und den
Verlauf der gesundheitsbezogenen Maßnahme vorzulegen.

(5) Der Aufschub ist zu widerrufen und die Strafe zu vollziehen,

1. wenn der Verurteilte sich einer gesundheitsbezogenen Maßnahme, zu der er sich bereit
erklärt hat, nicht unterzieht oder es unterläßt, sich ihr weiterhin zu unterziehen, oder

2. wenn der Verurteilte wegen einer strafbaren Handlung nach diesem Bundesgesetz oder
wegen einer im Zusammenhang mit seiner Gewöhnung an ein Suchtmittel begangenen
strafbaren Handlung neuerlich verurteilt wird und die Vollziehung der Freiheitsstrafe geboten
erscheint, um den Verurteilten von der Begehung weiterer strafbarer Handlungen abzuhalten.

§ 40

§ 40. (1) Hat sich ein an ein Suchtmittel gewöhnter Verurteilter mit Erfolg einer
gesundheitsbezogenen Maßnahme unterzogen, so hat das Gericht, das in erster Instanz
erkannt hat, die Strafe unter Bestimmung einer Probezeit von mindestens einem und höchstens
drei Jahren bedingt nachzusehen. Die §§ 43 Abs. 2 und 49 bis 52 StGB sind anzuwenden.

(2) Gegen einen Beschluß nach Abs. 1 steht dem Verurteilten und der Staatsanwaltschaft die
binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an den übergeordneten Gerichtshof zu.

(3) Bei einer Entscheidung über den Widerruf der bedingten Strafnachsicht (§ 53 StGB) kann
das Gericht vom Widerruf ganz oder zum Teil absehen, wenn sich der Verurteilte einer
gesundheitsbezogenen Maßnahme unterzogen hat, die ihn in seiner selbstbestimmten
Lebensführung erheblich beschränkt hat.

Kostentragung



§ 41

(1) Die Kosten gesundheitsbezogener Maßnahmen gemäß § 11 Abs. 2 Z 1 bis 4 in den Fällen
der §§ 35 bis 37 und 39 dieses Bundesgesetzes und 180 Abs. 5 Z 4a StPO sowie die Kosten
der Behandlung eines Rechtsbrechers, dem aus Anlaß einer mit seiner Gewöhnung an
Suchtmittel im Zusammenhang stehenden Verurteilung die Weisung erteilt worden ist, sich einer
Entwöhnungsbehandlung, sonst einer medizinischen oder einer psychotherapeutischen
Behandlung (§ 51 Abs. 1 und 3 StGB) zu unterziehen, hat der Bund zu übernehmen, wenn

1. der Rechtsbrecher sich der Maßnahme in einer Einrichtung oder Vereinigung gemäß § 15
unterzieht,

2. der Rechtsbrecher nicht Anspruch auf entsprechende Leistungen auf Grund von Gesetzen der
Länder oder aus einer gesetzlichen Sozialversicherung hat und

3. durch die Verpflichtung zur Zahlung der Kosten sein Fortkommen erschwert würde.

(2) Der Bund trägt die Kosten jedoch nur bis zu dem Ausmaß, in dem die Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter für die Kosten aufkäme, wenn der Rechtsbrecher in der
Krankenversicherung öffentlich Bediensteter versichert wäre. Einen Behandlungsbeitrag (§ 63
Abs. 4 des Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 200/1967) hat der
Rechtsbrecher nicht zu erbringen.

(3) Der Bundesminister für Justiz kann mit Einrichtungen und Vereinigungen gemäß § 15 über
die Höhe der nach Abs. 1 vom Bund zu übernehmenden Kosten Verträge nach bürgerlichem
Recht abschließen. Die Vereinbarung von Pauschalbeträgen ist zulässig. Der Bundesminister
für Justiz kann die Grundsätze der Pauschalierung im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit Verordnung festlegen. Dabei ist insbesondere das
Betreuungsangebot der Einrichtung oder Vereinigung zu berücksichtigen.

(4) Die vom Bund zu übernehmenden Kosten hat das Gericht, das im Fall des § 35 für die
Einleitung des Verfahrens zuständig wäre, das Strafverfahren nach § 37 vorläufig eingestellt, die
Weisung im Sinne des Abs. 1 oder nach § 180 Abs. 5 Z 4a StPO erteilt oder den Aufschub des
Strafvollzuges nach § 39 angeordnet hat, mit Beschluß zu bestimmen und anzuweisen. Gegen
diesen Beschluß steht dem Angezeigten (Verdächtigen, Beschuldigten, Verurteilten), der
Staatsanwaltschaft und der Einrichtung oder Vereinigung die binnen 14 Tagen einzubringende
Beschwerde an den übergeordneten Gerichtshof zu.

Auskunftsbeschränkung

§ 42

(1) Wird ein Rechtsbrecher, der Suchtmittel mißbraucht hat, nach § 27 Abs. 1 oder § 30 Abs. 1
wegen einer mit einer höchstens sechsmonatigen Freiheitsstrafe bedrohten Handlung verurteilt,
so unterliegt die Verurteilung mit ihrer Rechtskraft der Beschränkung der Auskunft im Sinne des
§ 6 Abs. 1 und 2 des Tilgungsgesetzes 1972, BGBl. Nr. 68. § 6 Abs. 4 bis 6 des genannten
Bundesgesetzes ist anzuwenden.

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 vor, so hat das Gericht dies im Urteil festzustellen
und der Bundespolizeidirektion Wien mittels Strafkarte (§ 3 Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr.
277) mitzuteilen.

5. Abschnitt

Befugnisse der Sicherheitsbehörden, der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der
Zollorgane

§ 43



(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, im Zuge der Durchführung
einer Grenzkontrolle auch eine Durchsuchung der Kleidung von Personen vorzunehmen, wenn
auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß am Ort der Grenzkontrolle den §§ 28
Abs. 2 bis 5 und 31 Abs. 2 zuwider Suchtmittel ein- oder ausgeführt werden. § 12 Abs. 4 des
Grenzkontrollgesetzes, BGBl. Nr. 435/1996, ist anzuwenden.

(2) Sofern eine Person festgenommen wird (§§ 175 bis 177 StPO), weil auf Grund bestimmter
Tatsachen anzunehmen ist, daß sie Suchtgift im Körper verberge, kann sie zur Abwendung der
weiteren Anhaltung von der Sicherheitsbehörde die Untersuchung des Körpers mit geeigneten
bildgebenden Verfahren verlangen. Sie ist über dieses Recht bei der Festnahme oder unmittelbar
danach mündlich und schriftlich zu belehren. Ein solches Verlangen ist zu protokollieren.

(3) Im Falle eines Verlangens nach Abs. 2 sind geeignete bildgebende Verfahren im
geringstmöglichen für die Untersuchung notwendigen Maß anzuwenden. Der Betroffene ist zu
diesem Zweck unverzüglich einem Arzt vorzuführen.

(4) Bei Durchsuchungen nach Abs. 1 und Untersuchungen nach Abs. 3 ist § 142 Abs. 1 StPO
sinngemäß anzuwenden.

(5) Wenn sich im Rahmen der Verpflichtungen der Zollorgane, an der Vollziehung von Verboten
und Beschränkungen des Besitzes, der Verbringung oder der Verwendung von Waren im
Verkehr über die Grenzen des Anwendungsgebietes (§ 3 des Zollrechts-Durchführungsgesetzes,
BGBl. Nr. 659/1994) mitzuwirken, der Verdacht einer strafbaren Handlung nach diesem
Bundesgesetz ergibt, sind diese Organe ermächtigt, für Sicherheitsbehörden Personen
festzunehmen (§§ 175 bis 177 StPO) und eine körperliche Untersuchung mit bildgebenden
Verfahren zu veranlassen (Abs. 2 und 3) sowie Suchtmittel vorläufig sicherzustellen, sofern
diese Maßnahmen keinen Aufschub dulden. Die Zollorgane haben dabei die Befugnisse und
Verpflichtungen von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes. Sie haben die zuständige
Sichtheitsbehörde unverzüglich von den getroffenen Maßnahmen in Kenntnis zu setzen;
festgenommene Personen sowie sichergestellte Sachen sind ohne Verzug der
Sicherheitsbehörde oder dem Gericht zu übergeben.

6. Abschnitt

Verwaltungsstrafbestimmungen

§ 44

Wer

1. den §§ 5 bis 8 oder 9 Abs. 1 oder einer nach § 10 erlassenen Verordnung oder

2. den §§ 15 Abs. 5 erster Satz oder 16 Abs. 5 hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht oder

3. den §§ 17, 18 Abs. 2 erster Satz, Abs. 3 und Abs. 4 oder 20 oder

4. dem Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3677/90 zuwiderhandelt oder

5. ohne eine gemäß den Artikeln 2a, 4, 5 oder 5a der Verordnung (EWG) Nr. 3677/90 in
Verbindung mit den Artikeln 2 oder 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3769/92 zur Durchführung und
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3677/90 erforderliche Genehmigung Vorläuferstoffe ein-,
aus- oder durchführt oder

6. die Meldepflicht des Artikels 2a Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3677/90 in Verbindung mit
Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3769/92 verletzt oder

7. unzutreffende Angaben im Sinne des Artikels 5 Abs. 2 lit. a der Verordnung (EWG) Nr.
3769/92 macht oder



8. dem Artikel 5 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3769/92 zuwiderhandelt oder

9. einen Vorläuferstoff der Kategorie 1 des Anhangs der Verordnung (EWG) Nr. 3677/90, ohne
die dafür erforderliche Genehmigung zu besitzen, erzeugt, verarbeitet, umwandelt, erwirbt,
besitzt oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft in Verkehr setzt oder

10. einen Vorläuferstoff der Kategorie 1 des Anhangs der Verordnung (EWG) Nr. 3677/90 an
eine zum Besitz des Vorläuferstoffes nicht befugte Person abgibt, oder

11. sonst einer nach der gemäß § 22 Abs. 1 erlassenen Verordnung bestehenden
Aufzeichnungs-, Berichts-, Dokumentations-, Kennzeichnungs- oder Meldepflicht oder einer
hinsichtlich Dokumentationsmaterial bestehenden Aufbewahrungspflicht nicht oder nicht
ordnungsgemäß nachkommt,begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 500.000 Schilling, im
Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Im Straferkenntnis
gemäß Z 1 kann auf den Verfall der den Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden Sachen
erkannt werden. In berücksichtigungswürdigen Fällen ist der Erlös der für verfallen erklärten
Sachen dem Eigentümer auszufolgen.

6. Hauptstück

Schluß-, Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen

§ 45

Soweit dieses Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze oder unmittelbar anwendbare
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft verweist, sind diese in ihrer jeweils geltenden
Fassung anzuwenden.

§ 46

Wird in anderen Bundesgesetzen auf eine Bestimmung des Suchtgiftgesetzes 1951 verwiesen,
an deren Stelle mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine neue Bestimmung wirksam
wird, so ist dieser Verweis auf die entsprechende neue Bestimmung zu beziehen.

§ 47

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern Abs. 2 nicht anderes bestimmt, mit 1. Jänner 1998 in
Kraft.

(2) § 10 Abs. 2 tritt mit 1. Jänner 1998 oder, sofern Artikel 75 des Schengener
Durchführungsübereinkommens von 1990 am 1. Jänner 1998 noch nicht in Kraft gesetzt ist,
gleichzeitig mit dessen Inkraftsetzung in Kraft.

(3) Das Suchtgiftgesetz 1951 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1997 außer Kraft.

(4) Durchführungsverordnungen zu diesem Bundesgesetz dürfen bereits vor dem 1. Jänner 1998
erlassen werden. Sie dürfen jedoch, sofern Abs. 5 nicht anderes bestimmt, frühestens mit
diesem Tag in Kraft gesetzt werden.

(5) Regelungen gemäß § 10 Abs. 2 dürfen frühestens mit Inkraftsetzung des Artikels 75 des
Schengener Durchführungsübereinkommens von 1990 in Kraft gesetzt werden.

(6) Die §§ 13 Abs. 2 und 25 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundgesetzes BGBl I Nr. 30/1998



treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft.

(7) Die §§ 27 Abs.2 Z 2, 28 Abs.3 und 5, 29 und 35 Abs. 2in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 51/2001 treten mit 1. Juni 2001 in Kraft.

§ 48

Die Strafbestimmungen dieses Bundesgesetzes sind in Strafsachen nicht anzuwenden, in
denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung
eines Urteils infolge Nichtigkeitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des
Strafverfahrens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1, 61 StGB
vorzugehen.

§ 49

Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form
angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung
auf bestimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

§ 50

(1) Mit der Vollziehung ist, sofern Abs. 2 nicht anderes bestimmt, der Bundesminister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales betraut, und zwar

1. hinsichtlich der §§ 6 Abs. 1 Z 1 und 18 Abs. 1, 2 und 4 im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten,

2. hinsichtlich § 6 Abs. 1 Z 2 im Einvernehmen mit dem jeweils als Aufsichtsbehörde in Betracht
kommenden Bundesminister,

3. hinsichtlich der §§ 10 Abs. 1 Z 1 und 17 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen,

4. hinsichtlich der §§ 19 Abs. 1 bis 3, 21 und 24 Abs. 1 Z 3 im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Inneres und dem Bundesminister für Finanzen,

5. hinsichtlich der §§ 28 Abs. 6, 31 Abs. 3, 35 Abs. 5 und 36 Abs. 1 im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Justiz.

(2) Mit der Vollziehung der übrigen Bestimmungen sind betraut:

1. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hinsichtlich § 6 Abs. 2, hinsichtlich § 13
Abs. 1, soweit es sich um land- oder forstwirtschaftliche Schulen handelt,

2. der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hinsichtlich § 13 Abs. 1,
soweit es sich nicht um land- oder forstwirtschaftliche Schulen handelt,

3. der Bundesminister für Landesverteidigung hinsichtlich der §§ 9 Abs. 3 und 13 Abs. 2,

4. der Bundesminister für Justiz hinsichtlich der §§ 27, 28 Abs. 1 bis 5, 29, 30, 31 Abs. 1 und 2,
32, 34, 35 Abs. 1 bis 4 und 6 bis 8, 36 Abs. 2 und 3, 37 bis 41 und 42 Abs. 2, hinsichtlich § 33
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,

5. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich § 19 Abs. 4, hinsichtlich § 43 Abs. 5 im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres,

6. der Bundesminister für Inneres hinsichtlich der §§ 24 Abs. 1 Z 4, 42 Abs. 1 und 43 Abs. 1 bis
4, hinsichtlich § 18 Abs. 3 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten,

7. im Rahmen ihres Wirkungsbereiches die Bundesminister für Inneres, Justiz,



Landesverteidigung, Unterricht und kulturelle Angelegenheiten sowie für wirtschaftliche
Angelegenheiten hinsichtlich § 25 Abs. 3.


	Anwendungsbereich § 1
	Suchtgifte § 2
	Psychotrope Stoffe § 3
	Vorläuferstoffe § 4
	Beschränkungen § 5
	Erzeugung, Verbreitung § 6
	Apotheken § 7
	Ärztliche Behandlung § 8
	Sicherungsmaßnahmen § 9
	Verordnung § 10
	Gesundheitsbezogene Maßnahmen §§ 11-14
	Einrichtungen §§ 15,16
	Verkehr mit Vorläuferstoffen §§ 17-22
	Verkehr mit Suchtmitteln §§ 23-26
	Strafbestimmungen Suchtgifte §§ 27-29
	Strafbestimmungen Psych. Stoffe §§ 30,31
	Strafbestimmungen Vorläuferstoffe § 32
	Finanzvergehen, Einziehung §§ 33,34
	Zurücklegung d. Anzeige §§ 35,36
	Verfahrenseinstellung § 37
	Verfahrensfortsetzung § 38
	Strafaufschub, Strafnachsicht §§ 39,40
	Kostentragung § 41
	Auskunftsbeschränkung § 42
	Befugnisse der Exekutive § 43
	Verwaltungsstrafen § 44
	Schlußbestimmungen §§ 45-50

